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IM FOCUS

EuGH zum Begriff der Kundenanlage DokNr. 25082193

Mit seinem Urteil vom 28. 11. 2024 – Rs. C-293/23 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) im Rahmen
eines Vorabentscheidungsverfahrens über den Begriff der sog. „Kundenanlage“ im deutschen Energierecht
i. S. d. § 3 Nr. 24a EnWG entschieden. Der EuGH stellt klar, dass die nationale Begriffsschöpfung der Kunden-
anlage von der Reichweite des unionsrechtlichen Begriffs des Verteilernetzes im Sinne der sog. Elektrizitäts-
binnenmarktrichtlinie (Richtlinie EU 2019/944) nicht abweichen darf und die in dieser Richtlinie für die Netz-
betreiber vorgesehenen Pflichten nicht durch die Einstufung einer Anlage als „Kundenanlage“ nach deut-
schem Recht entfallen dürfen. Der EuGH trifft damit auch eine grundsätzliche Aussage zur
Regelungssystematik der deutschen Netzregulierung im Verhältnis zu ihrem unionsrechtlichen Rahmen und
könnte manche Betreiber von dezentralen Versorgungslösungen wie Quartierslösungen, Mieterstrommodel-
len, privaten und gewerblichen Eigenversorgungsmodellen zu Anpassungen zwingen.

Im Vorlageverfahren stritt ein Energieversorger mit dem Netzbetreiber über den Anschluss einer spezifi-
schen Energieversorgungsanlage als Kundenanlage an das örtliche Verteilernetz. Der BGH legte dem EuGH
die Frage vor, ob den Betreiber einer Energieanlage dann keine Pflichten eines Verteilernetzbetreibers treffen,
wenn er die Energieanlage anstelle des bisherigen Verteilernetzes betreibt (also im Rahmen einer Kundenan-
lage), um mittels in einem BHKW erzeugten Stroms mehrere Wohnblöcke mit bis zu 200 vermieteten Wohn-
einheiten und mit einer jährlichen Menge an durchgeleiteter Energie von bis zu 1.000 MWh zu versorgen.

Nach dem EuGH sind die maßgeblichen Kriterien, um festzustellen, ob ein Netz ein Verteilernetz im Sinne
der Richtlinie 2019/944 ist, die Spannungsebene der weitergeleiteten Elektrizität (jedenfalls Niederspan-
nung) und die Kategorie von Kunden, für die die weitergeleitete Elektrizität bestimmt ist. Die Definition
der Kundenanlage in § 3 Nr. 24a EnWG als Ausnahme vom regulierten Verteilernetz widerspreche diesen
europäischen Vorgaben. Zwar sehe die Richtlinie die Möglichkeit einer Ausnahme vom regulierten Verteiler-
netz vor. Die Anforderungen für diese Ausnahmen (z. B. Bürgerenergiegemeinschaften, kleines isoliertes
Netz) seien durch die Definition der Kundenanlage gemäß § 3 Nr. 24a EnWG allerdings nicht erfüllt. Diese
Regelung sei vielmehr geeignet, eine nicht unerhebliche Anzahl von Einrichtungen vom Anwendungsbereich
der den Verteilernetzbetreibern obliegenden Verpflichtungen auszunehmen, obwohl diese Einrichtungen An-
lagen betreiben, die unstreitig dazu dienen, Elektrizität mit Hoch-, Mittel- oder Niederspannung, die zum
Verkauf an Kunden bestimmt ist, weiterzuleiten.

Kundenanlagen unterliegen nicht den Entflechtungsvorgaben des EnWG und auch Netzentgelte werden
für ihre Nutzung nicht erhoben. Dies bedeutet für Betreiber eine erhebliche Erleichterung und ermöglicht so
eine wirtschaftlich attraktive dezentrale Eigenversorgung jenseits der regulatorischen Vorgaben für Verteiler-
netze. Nach der neuen Rechtsprechung des EuGH muss nun geprüft werden, ob nicht viele dezentrale Ver-
sorgungslösungen, die bisher als (regulierungsrechtlich privilegierte) Kundenanlage betrieben wurden, eigent-
lich ein Verteilernetz darstellen und künftig alle Regelungen für Verteilernetzbetreiber erfüllen müssen, ange-
fangen mit der Genehmigungspflicht bis hin zu den Melde- und Publikationspflichten. Auch eine netzentgelt-
und umlagefreie Lieferung bliebe dann verwehrt.
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